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Stellungnahme des DBfK Nordwest e.V. zum Antrag der Fraktion der CDU, 

Drucksache 16/11224 „Stärkung und Aufwertung der Pflege durch mehr 

Selbstverwaltung – Nordrhein-Westfalen braucht eine Pflegekammer“ in 

Verbindung mit dem Entschließungsantrag der Fraktion der SPD und der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Drucksache 16/8550 „Pflege stärken: Attraktivität 

steigern – Pflegevertretung verbessern“ 

 

Sehr geehrte Frau Gödecke, 

 

wir bedanken uns für die Möglichkeit der Stellungnahme in Vorbereitung auf die Anhörung 

des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales zu den oben genannten Anträgen. 

 

Der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK) Nordwest e.V. begrüßt die Initiative der 

CDU ausdrücklich. Der DBfK Nordwest engagiert sich bereits in den vergangenen Jahren in 

besonderer Weise für die Einrichtung einer Pflegekammer in Nordrhein-Westfalen und hat 

maßgeblich zur politischen Auseinandersetzung mit Pflegekammern beigetragen. Die 

Errichtung einer Pflegekammer hält der DBfK Nordwest e.V. für notwendig und von zentraler 

Bedeutung, um eine qualitativ hochwertige pflegerische Versorgung der Bevölkerung jetzt 

und in Zukunft sicherzustellen. 

 

Unsere Haltung als berufsständische Interessenvertretung zur Pflegekammer ist dabei vor 

allem davon geprägt, dass wir Pflegende, die uns betreffenden Belange zum Wohle der zu 

Pflegenden, ihrer Angehörigen und der Gesellschaft verantwortungsvoll in die eigene Hand 

nehmen wollen und können. 

 

Zu den Aufgaben der Pflegekammer zählen aus unserer Perspektive dabei: 

 der Erlass einer Berufsordnung, 

 Mitwirkung bei der Gestaltung des Gesundheitssystems vor dem Hintergrund einer 

Pflegeexpertise, 

 Bündelung der berufsständischen Interessen der Pflege, 

Landtag Nordrhein-Westfalen 
 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und 

Soziales 
 

-per E-Mail-  
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 Empfehlungen zur Qualitätsentwicklung und -sicherung pflegerischer 

Berufsausübung, 

 Regelungen über Fort- und Weiterbildung, 

 Führen eines Berufsregisters aller Pflegefachpersonen, 

 Einsatz von Gutachten und Sachverständigen, z.B. in Schiedsstellen 

und Beratung für Berufsangehörige bei juristischen, ethischen, fachlichen und 

berufspolitischen Fragen und 

 Mitwirkung bei der Ausgestaltung gesetzlicher Bestimmungen für die 

Pflegeausbildung und bei der Entwicklung von verbindlichen Curricula und zentralen 

schriftlichen Prüfungsverfahren. 

 

Zur professionellen Pflege gehören Entscheidungsbefugnisse und Verbindlichkeiten in der 

Berufsausübung, wie eine Berufsordnung diese definieren würde. Die Formulierung einer 

verbindlichen Berufsordnung und deren Schutz ist eine der wichtigsten Aufgaben einer 

Pflegekammer. Dahinter stehen die emanzipatorischen Entwicklungen der Pflege. Die 

Selbstverwaltung ermächtigt und befähigt Pflegefachpersonen, die Verantwortung für die 

eigenen Belange selbst zu übernehmen. So trägt die Pflegekammer dazu bei, dass die 

Anerkennung der Pflegenden und die Wertschätzung der Arbeit der beruflich Pflegenden 

spürbar werden. Die Pflegekammer ist die Institution, die aus der Perspektive der beruflich 

Pflegenden die zukünftige Diskussion um notwendige Entwicklungen zur Sicherung der 

pflegerischen Versorgung maßgeblich mitbestimmen wird – und zwar aus der Perspektive 

der Pflegenden. 

 

Ohne Zweifel ist, dass Pflegende schon heute aufgrund von Fehlentscheidungen und 

politischen Versäumnissen negativ in ihrer heilkundlichen Tätigkeit beeinflusst werden. Zu 

nennen sind hier vor allem der umfänglich grassierende Personalmangel, die 

Nachwuchsprobleme und die widrigen Arbeitsbedingungen in der beruflichen Pflege. (z.B. 

stetig zunehmende Arbeitsverdichtung, Personalmangel, stetiger Anstieg der 

Versorgungskomplexität). Hierzu haben wir bereits in der Anhörung zum Antrag der Fraktion 

der Piraten Partei „Mehr Pflegepersonal für eine menschliche Versorgung und 

Patientensicherheit“, Drucksache 16/9586 am 25. Mai 2016 umfassend Stellung bezogen.  

 

In diesem Zusammenhang weisen wir mit Nachdruck darauf hin, dass sich die Situation der 

Pflegenden über mehrere Jahrzehnte ohne verantwortliche und institutionalisierte 

Beteiligung der Pflegeberufe an den jeweiligen Entscheidungsprozessen kontinuierlich 

verschlechtert hat. Bei Kernfragen zur Ausgestaltung pflegerischer Angebote und 

Leistungen, entscheiden andere. Deshalb müssen Pflegefachpersonen als 

Selbstverwaltungspartner auf politischer Ebene mitverhandeln können, wenn es den 

Leistungsbereich der Pflegenden betrifft. 

 

Gleichwohl berührt die Pflegekammer keine originären Zuständigkeiten anderer Akteure. So 

bleiben die zuständigen Gewerkschaften von der Einführung einer Pflegekammer unberührt - 

diese führen beispielsweise auch weiterhin die Tarifverhandlungen mit den Arbeitgebern. 

Tarifverhandlungen gehören nicht zu den Aufgaben einer Pflegekammer. Pflegende haben 

einen Anspruch auf ein auskömmliches und vor allem der Leistung und Verantwortung 

entsprechendes Gehalt. Hier sehen wir als Berufsverband unabhängig von der Etablierung 

einer Pflegekammer einen großen Nachholbedarf dem sich die Gewerkschaften mit 

Nachdruck annehmen sollten. 

 

Durch den Erlass einer Berufsordnung, Empfehlungen zur Qualitätsentwicklung sowie durch 

Regelungen über Fort- und Weiterbildungen, wird eine sachgerechte, professionelle Pflege 

sichergestellt, die dem Schutz von pflegebedürftigen Menschen dient. Egal ob diese im 

Krankenhaus, im Pflegeheim oder zu Hause gepflegt werden. Das waren 2013 im Rahmen  
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der gesetzlichen Pflegeversicherung immerhin 291.000 Menschen in NRW1 und die Zahl der 

2015 in NRW betreuten und gepflegten Patienten in Krankenhäusern lag bei 4,5 Millionen 

Menschen2. Eine Pflegekammer dient demnach nicht dem Selbstzweck der 

Berufsangehörigen, sondern der Sicherstellung einer angemessen Pflegequalität. 

 

Durch die Registrierung aller Pflegefachpersonen in einem Berufsregister einer 

Pflegekammer ist es möglich, die notwendigen Daten als Planungsgrundlage für den 

Fachpersonenbedarf zu erheben. Ein solches Register ist somit von zentraler Bedeutung für 

die Sicherstellung der pflegerischen Versorgung in NRW. 

 

Die verfassungsrechtlichen Bedenken im Entschließungsantrag von der Fraktion der SPD und 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN teilen wir nicht. Rechtsgutachten aus Niedersachsen 

von Herrn Deter3 aus dem Jahre 2012 und von Herrn Prof. Dr. Igl aus dem Jahr 2015 (siehe 

Anhang) belegen, dass die Einrichtung einer Pflegekammer auch unter 

verfassungsrechtlichen Aspekten möglich ist. 

 

Aufgrund der enormen Bedeutung von Pflegenden für die Bewältigung der 

Herausforderungen einer alternden Gesellschaft und der aktuell indiskutablen 

Arbeitsbedingungen in der beruflichen Pflege erwarten wir einen von allen Parteien 

getragenen Willen zur weiteren Emanzipation der Pflegenden und zur Verbesserung der 

Arbeitsbedingungen für Pflegende. Der DBfK-Nordwest e.V. ist davon überzeugt, dass die 

mit Errichtung einer Pflegekammer einhergehende und maßgebliche Beteiligung der 

Pflegenden an gesundheits- und pflegepolitischen Diskussionen und Entscheidungen zur 

Förderung der Anliegen von pflegebedürftigen Menschen und ihrer Angehörigen und des 

Verständnisses der Pflege und der Pflegenden beitragen wird. Nordrhein-Westfalens 

Pflegende haben sich bereits im vergangen Jahr für eine Pflegekammer engagiert, wofür gut 

42.000 Unterschriften der Petition „Pflegekammer NRW jetzt!“ sprechen. 

 

Der DBfK Nordwest e.V. unterstützt den Antrag der CDU Landtagsfraktion, die 

Landesregierung aufzufordern, ein Gesetzgebungsverfahren zur Errichtung einer 

Pflegekammer in NRW einzuleiten. Der DBfK Nordwest e.V. war und ist maßgeblich an der 

Gestaltung des politischen Prozesses und der konkreten Etablierung von Pflegekammern in 

den Errichtungsausschüssen in Niedersachsen und Schleswig-Holstein beteiligt. Für die 

konkrete Errichtung einer Pflegekammer in NRW steht der DBfK Nordwest e.V. als 

kompetenter und erfahrener Gesprächspartner in dieser Frage bereit.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 https://www.it.nrw.de/statistik/e/daten/eckdaten/r512pflege.html 
2 https://www.it.nrw.de/statistik/f/daten/eckdaten/r512krankh.html 
3 http://www.ms.niedersachsen.de/startseite/themen/pflege/pflegeversicherung/pflegekammer/pflegekammer-niedersachsen-110014.html 

 
 

Martin Dichter 
Vorsitzender  

 
 

Burkhardt Krebs-Zieger 
Geschäftsführer 

http://www.ms.niedersachsen.de/startseite/themen/pflege/pflegeversicherung/pflegekammer/pflegekammer-niedersachsen-110014.html
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